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Nr . 76.
Verordnung , betreffend Anwendbarkeit des Gesetzes über die An¬

legung oder Veränderung von Straßen und Plätzen in den
Städten und größeren Orten , in der Fassung des Gesetzes vom
16. Mai 1927 auf die Stadtgemeinde Nordenham.

Oldenburg , den 29 . August 1940.

Auf Grund des Artikels 12 des Gesetzes, betref¬
fend die Anwendbarkeit des Gesetzes über die An¬
legung oder Veränderung von Straßen und Plätzen
in den Städten und größeren Orten , in der Fassung,
des Gesetzes vom 16. Mai 1927 (Old Ges. Bl . Bd . 45
S . 167) verordnet das Staatsministerium in Ergän¬
zung und Zusammenfassung der zur Zeit für die
Stadtgemeinde Nordenham geltenden Regelung:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf
die Stadtgemeinde Nordenham.

Die Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft.
Oldenburg , 29. August 1940.

Slaatsministerium.
Paulh.

(Siegel.)
Brauer.
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